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Winkel Die Stimmberechtigten
vonWinkel haben an derGemein-
deversammlung vom Montag-
abend über zwei Themen ent-
schieden. Zuerstwar der kommu-
nale Mehrwertausgleich dran.
Gewinnt ein Grundstück durch
Um- oder Aufzonung an Wert,
ist eine kommunaleAbgabe fällig.
Im kantonalen Gesetz ist vorge-
schrieben, dass die Gemeinden
einenAbgabesatz zwischen 0 und
40 Prozent bestimmen.

InWinkel wurde der Satz wie
vom Gemeinderat beantragt auf
40 Prozent festgelegt. Der Antrag
aus derVersammlung, den Satz auf
20 Prozent festzulegen, fand keine
Mehrheit. Das kantonale Gesetz
sieht zudem vor, dass jede Ge-
meinde eine sogenannte Freiflä-
che bestimmt. Diese liegt in Win-
kel nach der Zustimmung der
Stimmberechtigten beim Maxi-
malwert von 2000Quadratmetern.

So können die Eltern
frei wählen
Anschliessend ging es um die
familienergänzende Betreuung
von Kindern. Der Gemeinderat
wollte die Subventionen für die
Betreuung von Kindern im Vor-
schulalter vereinfachen und in
einerneuenVerordnung auch die
Regelung für Kinder im Schulal-
ter festschreiben. Die Subventi-
onen für die Betreuung in Kin-
dertagesstätten, Tagesstruktu-
ren und Tagesfamilien sind wie
bis anhin von der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit abhän-
gig undwerden teilweisemit so-
zialpolitischen Zeilen verknüpft.

Das Modell der Betreuungs-
gutscheine ermögliche die Um-
setzung dieserVorgaben.Die Er-
ziehungsberechtigten könnten
so frei wählen, wo sie ihr Kind
betreuen lassen. Der Gemeinde-
rat geht von jährlichen Kosten
von etwa 90’000 Franken aus.
Die Kosten in denTagesstruktu-
ren verbleiben laut Gemeinderat
bei rund 145’000 Franken pro
Jahr.DieMehrheit hat dieserVor-
lage ebenfalls zugestimmt.

Thomas Mathis

Gutscheine für
Betreuung und
Mehrwertausgleich

Die Schulgemeinde des unteren
Rafzerfelds (SUR) (Hüntwangen,
Wasterkingen und Wil) und die
Sekundarschule Rafzmachen ab
dem Sommer 2026 gemeinsame
Sache. Ab dann drücken alle Se-
kundarschülerinnen und Sekun-
darschüler der vier Gemeinden
in Rafz die Schulbank.

Das wird sich auch auf die
Jugendarbeit in der Gemeinde
auswirken. Schonheute kommen
10 Prozent der Jugendlichen, die
den Jugendtreff Rafz nutzen, aus
SUR-Gemeinden. Dies unter an-
derem auch deshalb, weil in je-
nen Dörfern ein vergleichbares
Angebot für die Jugendarbeit
fehlt. Die SUR-Gemeinden und
Rafz gehen daher davon aus,
dass dieserAnteilmit der Zusam-
menlegung der Sekundarschule
noch grösser wird.

An den Kosten
ändert sich wenig
Die Gemeinden haben sich des-
halb überlegt, wie sie in der
Jugendarbeit künftig besser zu-
sammenarbeiten können.An der
Rafzer Gemeindeversammlung
vom Montag wurden dazu die
Weichen gestellt. Die 140 Stimm-
berechtigten genehmigten einen
Kredit von 150’000 Franken pro
Jahr. Mit diesem Geld wird die
Stiftung fürKinder- und Jugend-
förderungMojuga beauftragt, die
Jugendarbeit in Rafz zu überneh-
men. Die anderen Gemeinden

sollen ebenfalls solche bilate-
ralen Leistungsvereinbarungen
mit Mojuga vereinbaren.

Die neue Vereinbarung mit
der Stiftung ersetzt die bisherige
Jugendarbeit in Rafz. Die bishe-
rigen Jugendarbeitendenwerden
dabei vonMojuga übernommen,
sofern diese damit einverstan-

den sind. Bisher hat Rafz für die
Jugendarbeit rund 160’000 Fran-
ken pro Jahr budgetiert. Die neue
Lösung kommt damit ein wenig
günstiger. Ein weiterer Vorteil
gemäss derGemeinde: Durch die
Mojuga soll insbesondere die
Situation in der aufsuchenden
Jugendarbeit verbessertwerden.

Darunter versteht man aktives
Zugehen auf die Jugendlichen
mit demZiel, dass derenHemm-
schwellen durchbrochenwerden.
Sie müssen somit bei Bedarf
nicht den Mut aufbringen, aktiv
auf jemanden zuzugehen.

Nach dem offiziellen Teil der
Gemeindeversammlung hat der

Gemeinderat noch überverschie-
deneweitereThemen informiert.
Die Behörde ging auf die Schul-
raumplanung ein und informier-
te dabei insbesondere darüber,
weshalb es bei der geplanten Sa-
nierung der Schulanlage Götze
zu Verzögerungen gekommen
war. Geplant ist nun, dass die
Sanierung undRestrukturierung
der Anlage der Variante eines
Neubaus auf dem Areal gegen-
übergestellt wird. Nur so könne
die Stimmbevölkerung sinnvoll
über das Projekt abstimmen.

Infoveranstaltung
imNovember
Gemeindepräsident Kurt Alten-
burger informierte ferner über
das Vorhaben einer Deponie in
der Lehmgrube Bleiki. Eine sepa-
rate Informationsveranstaltung
zumThema ist für den 4.Novem-
ber geplant.

Und schliesslich erhielten die
Anwesenden auch noch Infor-
mation rund um den Stand der
Arbeiten für das Projekt Hoch-
wasserschutz Landbach. Bisher
sind fast 500’000 Franken für
Planungskosten angefallen, der
Gemeinderat rechnet mit Ge-
samtkosten von rund 9 Millio-
nen Franken für die Realisie-
rung. Noch sei aber eine weite-
re Überarbeitung des Projekts
erforderlich.

Manuel Navarro

Rafzmacht die Jugendarbeit fit für die Zukunft
150’000 Franken pro Jahr Weil künftig nochmehr Jugendliche aus dem Rafzerfeld
in der Gemeinde erwartet werden, setzt Rafz auf die Stiftung Mojuga.

Die Stiftung für Kinder- und Jugendförderung (Mojuga) – hier an einem Stand in Dielsdorf – wird künftig
für die Jugendarbeit in Rafz verantwortlich sein. Foto: Raisa Durandi

Andrea Meili

Alle 10 bis 15 Jahre müssen Ge-
meinden im Kanton Zürich ihre
Bau- und Zonenordnung (BZO)
überarbeiten. So weit, so ver-
ständlich, schliesslich gibt es
immer wieder technische Neue-
rungenwie Solarzellen und Elek-
troautos, die entsprechende An-
schlüsse benötigen, sowie neue
Bedürfnissewie überdachteVelo-
parkplätze vor dem Haus anstatt
nur ein paar Haken im Keller und
mehr Hitzeinseln bekämpfende
Begrünung. Zudem können Um-
wandlungen von Zonen und da-
mit die Erschliessung sowie die
Gestaltung von neuenQuartieren
Teil einer solchen Revision sein.

Der Gemeinderat von Ober-
embrach hat in denvergangenen
Jahren genau an einer solchen
Teilrevision der ortseigenen BZO
gearbeitet.Neben allerlei kleinen
Änderungen zur Anpassung an
neue Bedürfnisse enthielt diese
auch die Umzonung von zwei
Stücken Landwirtschaftsland an
der berüchtigten Eigentalstrasse,
auf dem ein neues Quartier ent-
stehen soll. Das geht natürlich
nur,wenn dieses Gebiet als Bau-
land eingetragen ist.

Kanton hat das letzteWort
Im vergangenen Herbst haben
die Stimmberechtigten der Ge-
meinde die neue BZO angenom-
men. Doch das letzte Wort hat

der Kanton, besser gesagt die
Baudirektion. Dieses ist nun ge-
sprochen. Einige Teile der Teil-
revision hat die Behörde ganz
oder teilweise zurückgewiesen.
Manche darf die Gemeinde
nachbearbeiten, anderewieder-
um nicht.

Die entsprechende Meldung
im kantonalenAmtsblatt enthält
jedoch keine Begründung zu
diesen Rückweisungen. Auf
Nachfrage lässt sich die Baudi-
rektion aber in die Karten bli-
cken.Vorwegmöchte sie erwäh-
nen, dass ein Grossteil der Revi-
sion der Oberembracher BZO
genehmigt wurde. So auch der

ganze Umzonungsplan für das
neue Quartier.

Zu den beanstandeten Vor-
schriften gehören die Artikel 40
und 47. Sie dürfen aber beide von
der Gemeinde nachbearbeitet
werden. InArtikel 40wollte Ober-
embrach den Abstand von Solar-
anlagen zurDachkante festlegen,
doch «die Gestaltungsanforde-
rungen anAlternativenergieanla-
gen bzw. Solaranlagen istweitge-
hend bundesrechtlich bzw. kan-
tonalrechtlich geregelt», wie die
Baudirektion schreibt. Generell
sei eineVerschärfung des überge-
ordneten Rechts zur Einpassung
von Solaranlagen nicht zulässig.

Bei Artikel 47 ist sozusagen das
Gegenteil passiert. Die Gemeinde
war etwas zu ungenau in der For-
mulierung. «Die Vorschrift ist zu
allgemein gehalten und schafft
zu wenig Planungssicherheit für
Grundeigentümerschaften», er-
klärt die kantonale Behörde. Die
Gemeinde solle die allfällige
Sicherung von Grünflächen über
eine Grünflächenziffer in derBZO
festlegen und der Erhalt von
Baumbeständenwäre konkret zu
bezeichnen.

Zu diesemArtikelmuss Ober-
embrach aber nicht unbedingt
einen Eintrag in der Ordnung
machen, es kann auch «gestützt
auf das Planungs- und Bauge-
setz (§ 238 PBG) direkt im Bau-
bewilligungsverfahren verlan-
gen, dass vorhandene Bäume be-
stehen bleiben, neue Bäume und
Sträucher gepflanzt sowie Vor-
gärten und andere geeignete
Teile des Gebäudeumschwungs
als Grünfläche erhalten oderher-
gerichtet werden».

Vorprüfung ist möglich
Ersatzlos gestrichen hat die Bau-
direktion den Absatz 3 beim
Artikel 32.Allgemein hat die Ge-
meinde eine Gestaltungsplan-
pflicht für das Zentrum Ober-
embrachs festgelegt und dabei
in jenemArtikel festgehalten,wie
dieser Plan aussehen sollte. Ziel
ist dieAufwertung des Quartiers.
Absatz 3 sollte dabei festlegen,

dass der kommunale Richtplan
und das Quartierleitbild zu be-
rücksichtigen sind. «Das Quar-
tierleitbild kann als ‹kommunale
Richtlinie› verstanden werden»,
und eine solche könne nicht als
allgemein verbindlich erklärt
werden, heisst es vom Kanton
dazu. Die Gemeinde könne aber
im Rahmen des Gestaltungs-
planverfahrens dafür sorgen,
dass diese Vorgabe berücksich-
tigt werde.

Grundsätzlich ist es laut der
Baudirektion nicht ausserge-
wöhnlich, dass eine BZO-Revi-
sion teilweise zurückgewiesen
wird. Eine Statistik wird dazu
aber nicht geführt. Für Oberem-
brach ändere sich durch die
Zurückweisungen vom Kanton
grundsätzlich nichts, da sich «die
Gemeinde im Vorfeld zu den
Feststellungen vernehmen las-
sen konnte», sagt Gemeinde-
schreiber Frank Meyenberg. Es
liege in derNatur der Sache, dass
in der Schlussredaktion eines
so umfassenden Planungswerks
aus kantonaler Sicht doch noch
einige Kleinigkeiten anders be-
urteilt werden können. «Die Ge-
meindeOberembrach hat keiner-
lei Rechtsmittel in Erwägung
gezogen.» Somit dürfte der re-
vidierten BZO nichts mehr im
Wege stehen – abgesehen von
den gestrichenenArtikeln –, aus-
ser jemand anderes rekurriert
noch dagegen.

Umdiese Details feilschen
Kanton und Gemeinde
Bauregeln Der Kantonmuss jede Änderung von kommunalen Bau- und Zonenordnungen absegnen.
Das Beispiel Oberembrach zeigt, dass die Baudirektion dabei nicht unkritisch ist.

Hier sollen neue Quartiere entstehen. Dagegen hat der Kanton nichts,
anders bei den Vorschriften zu Solaranlagen. Screenshot: Google Maps
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